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n -132.ß der ßdh~en :zu den' S!'el1i'lgr~rhischen Protokolle!! 

Anfrage 

der AbgeordnetenDr . . NEISSER" Dr. ERMACORA 

und Genossen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Besetzung von PZansteZZen für AußerordentZiche 

Universitätsprofessoren 

Mit der UOG-NoveZZe 1978 wurde das Verfahren der Ernennung 

von AußerordentZichen Universitätsprofessoren neu gestaZtet~ 

Seit Inkrafttreten dieser NoveZZe ·kann der Bundesminister 

für Wissenschaft und Forschung die im SteZZenpZan des Bundes 

vorgesehenen PZansteZZen für AußerordentZiche Universitäts­

professoren den einzeZnen FakuZtäten (Universitäten) nach Maß~ 
1 
gabe der Gesamtzahl, dieser PlansteZZen und unter Berück-

sichtigung der Anträge nach § 4 Abs. 1 UOG zwecks Ausschreibung 

und zwecks ErsteZZung von ErnennungsvorschZägen zuteiZen 

(§ 31 Abs. 1). Diese RegeZung bedeutet zweifelZos eine Ver­

PfZichtun~ zur ZuteiZung" sofern im SteZZenpZan des Bundes 

für Außerordentliche Universitätsprofessoren überhaupt·PZan­

steZZen vorgesehen sind. 

Mit der genannten NoveZle ist überdies eine Neuerung in de~ 

Richtung verbunden" daß die 6ffentliche Ausschreibung für 

diese PZanstelZen "nach ~rfoZgter ZuteiZung der PlansteZl.e" 

durch den Dekan (Rektor) zu erfoZgen hat. KZar und deutlich 

ist dies auch in den ErZäuternden Bemerkungen zur Regierungs­

vorZageder UOG-Novelle 1978 (755 der Beilagen" XIV.GP) 

ausgesprochen: "Die Konsequenz dieser Neuregelung ist" daß 
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die Ausschreibung solcher Planstellen nicht mehr durch das 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung> sondern 

dur~h die Fakultaten zu erfolgen hat (Abs. 2). ff 

Aus der derzeitigen RechtsZage (§ 31 UOG) ergibt sich daher 

eindeutig folgender Ablauf bei der Ernennung von A~ßerordent­

lichen Universitatsprofessoren: 

1) Fl!stsetzung der Plans te l ten im Ste l lenplan des Bundes 

2) Zut~ilung der vorgesehenen Planstellen an die einzelnen 

Fakultaten (Universitaten) durch den Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung zwecks Ausschreibung und Er­

st~ltung von Ernennungsvorschlagen 

J) ~ffentliche Ausschreibung durch den Dekan (Rektor) 

4) Vortqge der Bewerbung an das Fakuttatskollegium (Universitats­

kollegium) 

'5) Ern~nnungsvorschlag durch dieses Kollegium 

6) Vorlage des Ernennungsvorschlages an den Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung 

7) Ernennung durch den Bunde~minister f~r Wissenschaft und 

Forschung 

Dieser Ablauf ist seit dem InRrafttreten der UOG-Novelle 1978 

zwingend vorgeschrieben. Mit Erstaunen haben daher die 

unterzeichneten Abgeordneten registriert> daß in der wiener 

Zeitung vom 29~5.1980 dreißig Planstelien für A~ßerordent­

liche,UniversitatsprofessoI'en vom Bundesministerium für Wissen­

schaft und Forschung unter Berufung auf § 31 Abs. 1 UOG 

zur Ausschreibung gebracht wurden; Am Schluß dieser Ausschreibung 

ist folgender Satz enthalten: "Die Zuteilung deI' genannten 

Planstelle an einzelne Universitatseinrichtungen erfolgt im 

Zusammenhang mit der Ernennung a~f Grund der Ausschreibungs-

und E~nennungBverfahren. " 
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Daraus ist klar ersichtlich~ daß die gesetzlich vorgeschriebene 

Vorgangsweise~ namlich die Ausschreibung durch die Univer­

sitaten nach Zuteilung der Planstellen vorzunehmen~ nicht 

eingehalten wird. Eine zentrale 8ffeniliche Ausschreibung durch 

das Bundesministe,rium für Wissenschaft und l/orschung is t bei 

Außerordentlichen Universi1titsprofessoren nicht mehr vorge­

sehen. Ebenso erscheint es mit § 31 UOG unvereinbar zu sein~ 

daß die Zuteilung der Plans~ellen erst im Zusammenhahgmit 

dem Ernennungsverfahren erfolgt~ wie dies in der Ausschreibung 

angekündigt ist. 

Die beschr~ebene Vorgangsweise ist eine Gesetzesverletzung~ 

da eine klare Bestimmung des UOG ni(Jht eingehalj;en wird. Im 

Hinblick auf die Schwierigkeiten~ die die Anwendung des 

UOG in vielen anderen Bereichen ohnehin mit sich bringt~ 

ist es daher doppel~ bedeftklich~ we~n kl~re Regelungen·de~ 

UOG nicht eingehalten werden. Darüber hinaus ist naah Meinung 

der unterzeichneten Abgeordenten dieses Be~spiel der zentralen 

Bffentlichen Ausschreibung durch das Ministerium ein Vber­

g.hen der Universitaten und damit Syfuptom für eine Haltung~ 

wonach die Universitaten in ihren Aufgaben zurückgedrangt 

werden sollen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes­

minister für Wissenschaft und Forschung folgende 

A n fra g e : 

1) Warum un~erblieb die gemaß§ 31 Abs. 1 UOG vorgesehene 

Zuteilung der in der oben erwahnten Aussc~reibung, ange­

führten dreißig Planstellen an die Fakultaten (Universi­

taten)? 

2) Warum wurde in diesem Fall die Ausschreibung durch das 

Bundesministerium für ~lissenschaft und Forschung fÜ!' 

alle Univers~tsbereiche zentral durchgeführt? 
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3) Worauf stUtzen Sie rechtlieh Ihre in der genannten Aus­

schreibung enthaLtene AnkUndigung~ daß die ZuteiLung 

der PLansteLLen mit der Ernennung erfoLgen.> wird?-

4) Wie erfoLgte im aLLgemeinen seit dem Inkrafttreten der . 
UOG-Nove L Le 1978 die Zu tei·Lung von PLans teLZen fUr 

AußerordentLiche Universiatiprofessoren? 

Wurde aueh in anderen FaLLen die Aussohreibung zentraL 

durch das Bundesministerium. fUr Wissenschaft und Forsehung 

angeordnet?· 

5) Was werden Sie tun~ um die Zukunft die gesetzmäßige 

Vorgangsweise bei der Ernennung von AußerordentLiehen 

Universiititsprofessoren zu gewährLeisten? 

.. : 
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